
Gesetzliche 
Grundlage

Verfahren für den Zugang zu amtlichen 
Dokumenten

Stand des 
Verfahrens

Erklärungen

Zugangsgesuch

Gesuch 
klar? Genauere 

Informationen 
einholen

Nein

Gesuch gilt 
als zurück-

gezogen

Keine 
Präzisierung

Verfügt das 
Öffentliche 

Organ über das 
Dokument?

Ja

Präzisierungen 
vorhanden

Gesuchsteller 
muss sich an 

das 
zuständige 

Organ 
wenden

Nein

Hat das 
Öffentliche 
Organ das 
Dokument 

verfasst oder als 
Hauptadressat 

erhalten?

Ja

Gesuch wird 
zuständigem 

Organ 
weitergeleitet 

und der 
Gesuchsteller 

darüber 
informiert.

Nein

Gibt es 
irgendwelche 

Gebühren?

Ja

> Frist von maximal 30 
Tagen für 

Stellungnahmen nach 
Erhalt des Gesuchs 
(Art. 13 Abs. 1 DZV)

> Verlängerung möglich 
in den vom Gesetz 

genannten Fällen (Art. 
13 Abs. 2 DZV).

Prüfung der Zuständigkeit
Die Zuständigkeit, ein 

Zugangsgesuch zu 
behandeln, richtet sich nach 
eigenen Reglementen oder 

nach 
Ausführungsbestimmungen 
zum Gemeindegesetz (Art. 

20 DZV)

Falls das Dokument von 
mehreren Organen, die dem 

InfoG unterstellt sind, 
hergestellt oder empfangen 

wurde oder das Gesuch 
mehrere Dokumente umfasst, 
die von verschieden Organen 

erstellt wurden jedoch 
dasselbe Dossier betreffen, 
wird das Gesuch von dem 

Organ, das hauptsächlich für 
die Angelegenheit zuständig 
war, oder in Absprache unter 

den betreffenden Organen 
behandelt (Art. 17 Abs. 3 

DZV). Wurde das Dokument 
weder von einem dem InfoG

unterstehenden Organ 
verfasst noch als 

Hauptadressat erhalten (in 
Kopie erhalten), wird das 

Gesuch vom Organ behandelt, 
in dessen Besitz sich das 

Dokument befindet (Art. 37 
Abs. 1bis InfoG).

Gesuchstellende 
Person wird 
informiert.

Ja

Ist sie 
einverstanden?

Gesuch gilt 
als züruck-

gezogen

Nein
Prüfung des Gesuchs (art. 

18 Abs. 1 DZV)

Öffentliches Organ 
behandelt das Gesuch.

Ja

Gebühren werden nach 
Art. 5 DZV erhoben.

Schlichtungs-
gesuch 

möglich.

Art. 31 
InfoG
Art. 9 
Abs. 1 
DZV

Art. 9 
Abs. 3 
DZV

Art. 17 
und 18 

DZV

Art. 4 ss
DZV

Art. 6 
Abs. 1 
DZV

Art. 18 
DZV

Handelt es sich um 
ein amtliches 
Dokument?

InfoG nicht 
anwendbar

Nein

Zugang durch 
Spezial-

gesetzgebung
geregelt?

Wird das Dokument 
kommerziell 

genutzt?

Ja

InfoG nicht 
anwendbar

Schlichtungs-
gesuch 
möglich

InfoG nicht 
anwendbar

Schlichtungs-
gesuch 
möglich

Nein

Nein

Ja

Ja

Es handelt sich um die 
Einsichtnahme in 

Dokumente, die sich auf 
hängige Zivil-, Straf-, 

Verwaltungsjustiz- und 
Schiedsverfahren 

beziehen; die 
Einsichtnahme der 

Parteien in die Akten eines 
erstinstanzlichen 

Verwaltungsverfahrens  
oder  den Zugang einer 

Person zu den Daten über 
sie (Datenschutzgesetz).

Art. 20 
Abs. 1, 
Art. 22 
InfoG
Art. 2 
DZV

Art. 21 
Abs. 1 
InfoG

Art. 21 
Abs. 2 
InfoG

Nein



Gesetzliche 
Grundlage

Verfahren für den Zugang zu amtlichen 
Dokumenten

Stand des 
Verfahrens

Erklärungen

Ist der Zugang 
ausgeschlossen?

InfoG nicht 
anwendbar

Es handelt sich um Protokolle 
nicht öffentlicher Sitzungen; 

persönliche Meinungen, 
Gedankenaustausch und 

Stellungnahmen politischer 
oder strategischer Natur in 
internen Notizen, die den 

Besprechungen der 
öffentlichen Organe dienen. 
Zudem sind die Dokumente, 

die der Vorbereitung der 
Entscheide des Staatsrats und 

der kommunalen und 
interkommunalen 

Exekutivbehörden dienen, 
erst  nach dem Entscheid, 

dessen Grundlage sie bilden, 
zugänglich.

Kein 
Zugang

Schlichtungs-
gesuch 
möglich

Ja

Ist der Zugang 
garantiert?

Nein

Zugang 
gewährt

Ja

Es handelt sich um 
Voranschläge und 

Rechnungen; Dokumente, 
über die ein externes 

Vernehmlassungsverfahren 
durchgeführt wird, und -
nach Ablauf der Frist - die 

eingegangenen 
Vernehmlassungen; 

statistische Informationen, 
die nicht durch das 

Statistikgeheimnis gedeckt 
sind.

Der Zugang zu 
Evaluationsberichten über 
die Leistungsfähigkeit der 

Verwaltung und die 
Wirksamkeit ihrer 
Massnahmen ist 

gewährleistet, wenn:
>   die Evaluation nicht die 

Leistungen bestimmter 
Personen betrifft und

>   das Organ, für das der 
Bericht bestimmt ist, über 

das weitere Vorgehen 
entschieden hat oder seit 

dessen Abgabe sechs 
Monate verstrichen sind.

Besteht 
überwiegendes 

öffentliches 
Interesse?

Nein

Kein oder 
einge-

schränkter
Zugang

Ja
Überwiegendes öffentliches 

Interesse wird anerkannt, 
wenn:

>   die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung gefährdet ist;
>   die Aussenbeziehungen
des Kantons beeinträchtigt 

sind;
>   die Entscheidungsfindung 
durch das öffentliche Organ 

oder die Ausführung von 
Entscheiden wesentlich 

beeinträchtigt ist;
>   die Verhandlungsposition 

des öffentlichen Organs 
behindert ist.

Wenn Gesuche 
missbräuchlich sind und 

wenn die Gutheissung mit 
einem offensichtlich 

unverhältnismässigen
Arbeitsaufwand verbunden 

wäre, kann auch ein 
überwiegendes öffentliches 
Interesse geltend gemacht 

werden.

Schlichtungs
-gesuch 
möglichNein

Art. 29 
InfoG

Art. 11 
Abs. 1 
Bst. a 
DZV  

Art. 30 
InfoG

Art. 26 
und 32 
Abs. 2 
InfoG

Art. 10 
DZV



Gesetzliche 
Grundlage

Verfahren für den Zugang zu amtlichen 
Dokumenten

Stand des 
Verfahrens

Erklärungen

Kann Zugang Schutz
von Personendaten
beeinträchtigen?

Zugang 
wird voll-
ständig 

oder 
teilweise 
gewährt.

Nein

Betroffene 
Drittperson wird 

konsultiert.

Überwiegendes 
privates Interesse?

Widersetzt sich 
Dritter dem Zugang ?

Macht Drittperson 
Einspruch?

Ist die Opposition 
nach Ansicht des 

öffentlichen Organs 
berechtigt? 

Öffentliches Organ 
analysiert die 

Opposition und 
nimmt schriftlich 

Stellung.

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Macht 
gesuch-

stellende 
Person 

Einspruch?

Nein

Ja

Überwiegendes privates 
Interesse wird anerkannt, 

wenn der Zugang den Schutz 
von Personendaten 

beeinträchtigen kann, es sei 
denn:

>   eine gesetzliche 
Bestimmung sieht die 

öffentliche Verbreitung vor;
>   die betroffene Person hat 

der öffentlichen 
Bekanntgabe ihrer Daten 

zugestimmt oder ihre 
Einwilligung darf nach den 
Umständen vorausgesetzt 

werden;
>   das öffentliche Interesse 

an der Information 
überwiegt das Interesse an 

Geheimhaltung.

Überwiegendes privates 
Interesse besteht 

ausserdem, wenn die 
Gewährung des Zugangs:

>   Berufs-, Geschäfts- oder 
Fabrikationsgeheimnisse 

offenbaren würde;
>   das Urheberrecht 

verletzen würde;
>   Informationen vermitteln 

würden, die von Dritten 
einem öffentlichen Organ 

freiwillig mitgeteilt worden 
sind und deren 

Geheimhaltung das Organ 
zugesichert hat.

Die Stellungnahme wird 
summarisch begründet und 

weist auf die Möglichkeit hin, 
einen Schlichtungsantrag zu 
stellen; sie ist kein Entscheid 
im Sinne des Gesetzes über 
die Verwaltungsrechtspflege 

(VRG).

Ja

Schlichtungsgesuch

Der Schlichtungsantrag muss 
innert 30 Tagen nach der 

Stellungnahme des 
öffentlichen Organs erfolgen.

Art. 27, 
28 und 32 

Abs. 2 
InfoG

Art. 10 
DZV

Art. 32 
Abs. 2 
und 3 
InfoG

Art. 9 ff 
DZV

Art. 33 
Abs. 1 
InfoG

Art. 13 
DZV

Ja



Gesetzliche 
Grundlage

Schlichtung
Stand des 

Verfahrens
Erklärungen

Einreichung des 
Schlichtungsantrags

Kann auf den Antrag 
eingetreten werden

Kein 
Schlichtungs
-verfahren

Nein

Die oder der Beauftragte 
organisiert innerhalb von 20 

Tagen nach Eingang des 
Antrags eine Schlichtungs-
sitzung mit den Parteien.

Ja

Einigen sich 
die Parteien?

Einigung wird 
schriftlich 

festgehalten 
und ist sofort 
vollstreckbar.

Ja Verfahren 
beendet

Nein

Die oder der 
Beauftragte verfasst 

den Parteien eine 
Empfehlung.

Das öffentliche 
Organ erlässt einen 

Entscheid.

Akzeptiert Antragstellerin 
oder betroffene Person den 

Entscheid?

Verfahren 
beendet

Ja

Rekurs möglich nach den 
Regeln des Gesetzes über 

die Verwaltungsrechtspflege 
(VRG)

Nein

Der Antrag wird schriftlich bei 
der oder dem Beauftragten 

eingereicht.

Die oder der Beauftragte führt 
das Schlichtungsverfahren 

unabhängig und strebt 
zwischen den Parteien eine 

Einigung an.

Das öffentliche Organ erlässt 
den Entscheid so bald wie 
möglich, spätestens aber 

innert 30 Tagen nach Erhalt 
der Empfehlung. Schliesst es 
sich der Empfehlung an, kann 

es auf eine Begründung 
verzichten.

Gegen Entscheide, die nach 
Artikel 33 Abs.3 getroffen 
wurden, kann gemäss den 

ordentlichen Bestimmungen 
der 

Verwaltungsrechtspflege 
Beschwerde geführt 

werden. 
Diesbezügliche Entscheide, 
die ein Organ erlassen hat, 

das zur Legislative einer 
Gemeinde oder eines 

Gemeindeverbands gehört, 
sind mit vorgängiger 
Beschwerde an den 

Oberamtmann anfechtbar.

Art. 33 ff 
InfoG

Art. 14 ff 
DZV

Die oder der Beauftragte 
richtet innert 10 Tagen eine 
Empfehlung an die Parteien.



Gesetzliche 
Grundlage

Zugangsverfahren zu einer Information 
über die Umwelt (Besonderheiten)

Stand des 
Verfahrens

Erklärungen

Fällt das 
gewünschte 

Dokument in den
Umweltbereich?

Anwendung der in 
den       

vorangegangenen 
Schemen 

erläuterten 
Regeln.

Nein

Verlangt der 
Antragsteller

Behandlung innert 
60 Tagen?

Ja Das betroffene 
Organ muss 
die nötigen 

Massnahmen
ergreifen, 

namentlich die 
verschiedenen 

Fristen zur 
jeweiligen 

Stellungnahme 
und zur 

Einreichung 
eines 

Schlichtungs-
antrags

verkürzen.

Ja

Bei der Prüfung des 
Zugangsgesuchs müssen die 

Ausnahmen vom Zugangsrecht 
dem Ziel und dem Sinn der 

Aarhus-Konvention entsprechend 
interpretiert werden.

Nein

Der Schutz der 
Personendaten von 

juristischen Personen kann 
im Umweltbereich nicht 

geltend gemacht werden.

Art. 36 
Abs. 1bis

InfoG
Art. 13a 

DZV

Art. 25 
Abs. 4 
InfoG

Art. 27 
Abs. 3 
InfoG

Art. 22 
Abs. 4 
InfoG
Art. 2 

Abs. 1bis

DZV

Der Begriff der Information 
über die Umwelt verweist auf 

die verschiedenen 
Gesetzgebungen auf 
eidgenössischer und 
kantonaler Ebene im 

Umweltbereich.

Es ist nicht die
Stellungnahme der

Gemeinde (Art. 32 Abs. 3
InfoG)

die innert 60 Tagen
abgegeben sein muss,

sondern der Entscheid, mit
dem das Zugangsverfahren 
abgeschlossen wird (Art. 33 

Abs. 3 InfoG).
Diese Frist schliesst eine
allfällige Schlichtung mit

ein. Art. 36 Abs. 1bis InfoG ist
allerdings freiwillig und

wird nur angewandt, wenn
der Gesuchsteller ihn

anruft.

Um der Zivilgesellschaft
eine möglichst

weitgehende Teilhabe an
den politischen Entscheiden 

mit
Einfluss auf die Umwelt

zu ermöglichen, müssen die 
Ausnahmebestimmungen 

restriktiv
ausgelegt werden und es
muss dem hohen Mass an
notwendiger Transparenz

Rechnung getragen
werden.

Dies heisst allerdings
nicht, dass juristische

Personen sich im
Umweltbereich auf

keinerlei Schutz ihrer
Personendaten berufen
können. Der Schutz von
Berufs-, Geschäfts- oder

Fabrikationsgeheimnissen
Bleibt u.a. erhalten
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